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VeKannmachW
Nr . 9090/3 . 17 . R III 1.

MKffeik Vkschlii»Ä«e und

Nachstehende Bekanntmachung wird ans Er¬
suchen des Königlichen Kriegsministerinms hiermit
zur allgemeinen Kenntnis ' gebracht mit dem Be¬
merken, daß , soweit nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, jede
Zuwiderhandlung gegen die Beschlagllahmeyar-
ichristen nach 8 6 *) der Bekanntmachung über die
Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Fassung
vom 26 . April 1917 (Reichs -Gesrtzbl . J . 376)
unr> jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht
nach §5 **) der Bekanntmachung über Borratser-
hebungen vom 2. Februar 1915 , (5. September
1915 und 21 . Oktober 1915 (Reichs -Gesetzbl.
Stite 54 , 549 und 684 ) bestraft wird.
Auch kann der Betrieb des .Handelsgewerbes ge¬
mäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung un¬
zuverlässiger Personen vom Handel vom 23 . Sep¬
tember 191.5 (Reichs -Gesetzbl . S . 603 ) untersagt
werden.

8 1.
öon der Bekanntmachung betroffene Gegenstand «.

Bon der Bekanntmachung werden betroffene
1- Elektromotoren von 2 PS (1 5 kW ) an auf¬

wärts nebst Zubehör,
-■Stromerzeuger (Dynamomaschinen , Genera - >

Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark wird bestraft : j

2' wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand
beiseiteschafst , beschädigt oder zerstört , verwendet,
verkauft oder kaust oder ein anderes Beräuße

^ rungs oder Erwerbsgeschäst über ihn abschließt:
wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu be
handelil, zuw'derhandelt:

*■ wer den erlassenen Aus 'führungsbestimmnng e»
.zuwiderhandelt.

Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der
"aus  Grund dieser Verordnung verpflichtet ist,
"'cht m der gesetzten Frist erteilt oder ivissentlich
wirichtige oder unvollständige Angabe,» macht/
"ttv mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
-iü Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft:

können Vorräte , die verschwiegen sind , in,
Meis für dem Staate verfallen erklärt werden.
Uenso ,0^ bestraft , wer vorsätzlich die vorge¬
gebenen Lagerbücher einzurichten oder z» führen
uvterlästl.
ß. Wer fahrlässig die Auskunft » zu der er auf
^u „d dieser Verordnung verpilichtet ist, nicht in

gesetzten Frist erteilt oder unrichtige -oder
.-."vollständige Angaben macht , wird mit Geld-

bis zu dreitausend Mark oder im Unver-
!"Mnssalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
Mast . Ebenso wird bestraft , wer fahrlässig die
Mesch ^jxhx,, ^ Lagerbücher einrurichte » oder zu
"hen unterläßt.

Ozerhelmii, für elettrische MslHii», TrMisemalon« unk
Bon, 15 Sani 1917.

tore « )vo » 2 kW bzw kVA an «aufwärts
nebst Zubehör,

:>. llinformer und Mvtorgeneratoren von 2 kV\
bez>o. kVA an aufwärts , an her Seknndär-
seite gemessen , nebst Zubehör,

l. Draiis 'formatvren von 2 ^ VA. « n ansioärts , nebst
Zubehör,

5. Schallapparate , Sicherung ?--, Anlaß - und Regn-
lierapparate , Meßinstrumente „ sw. »ür Tlcom-
ftärfen von 200 Amp . an aufwärts , soweit
sie nicht schon als Zubehör zu den unter 1
bis 4 ausgeführte » Ma chinen und Transforma-
roren gehören.

8 2.
Beschlagnahme . Wirkung

Die im 8 1 bezcichneten Geg «>kstä»de werden
hiermit beschlagnahmt . Die Beschlagnahme hat
die Wirkung , daß die Bornahme von Veränderun¬
gen an den von ihr berührten Gegenständen ver¬
boten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über
sie nichtig sind . Den rechts 'geschästliche» Ver¬
fügungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege,
der Zwangsvollstrerknng oder Arrestvollziehung er¬
folgen.

8 3
Veränver » »gs ° » nv BerfüguiigSerlaubni :.

Trotz der Beschlagnahme sind die Benutzung der
Gegenstände zur» bestinimnngsgemöß n Gebrauch
svivie alle Berändernugen gestattet , welche zur
Erhaltung Gegenstände im gebrauchssäbrgen
Zustande erforderlich sind , z. B . Ansbesserunge ».
Ferner sind alle Berändernugen uud Verfügungen
zulässig , iven » sie ans Grund eines schriftlichen
Ersuchens oder einer Eiinvilligungserllärnng des
Waisen - und Miinitioiis '- Beschassungs - Aime ? Abt.
R . IIJ . 1., Berlin W . ,15, Kursürstendamm 193/
194 , erfolgen Anträge ans Einwilligung zu Ver¬
änderungen oder Verfügungen (z. B . auf Grund
vo » Verkauf , Vermietung nsw .) sind g» die zu¬
ständigen Maschineuansgleichstellen zu richten,
welche die Anträge »ach Begutachtung dem Wasse »-
und Mu »itionS - Beschaff » » gs -Anit z„ r Entscheidung
zuleite ». Für dje Betriebsmittel der öffentlichen
Elektrizitätswerke wird die Genehmigung zu Ver¬
änderungen oder Verfügungen der Kriegs -Rohstofß-
Abteiliing , Sektion IN . Berlin TW . 11 . König-
gräper Skr . 28 , übertragen.

8 .4.
Meldepflicht.

Alle vdli dieser Bekaiinlniachung betrojsenm
Gegenstände (8  1 ) uirlertiegen der Metdepjlichk.

8 .5.
Ausnahme » von der Meldepflicht.

Ausgenommen von der Meldepflicht sind die
int 8 1 genannte » Gegenstände , solange sie
r e >i e I in ä ß i g gewerblich in einem Betriebe be-
»ntzl werden , der unter 8 2 des Gesetze» üb«
den vaterländischen Hilfsdienst vom 5 . .Dezember
>91«: «Reichs -Gesetzbl . S . 1333 ) fällt . Nicht
regelmäßig benutzte Gegenstände der im 8 1 ge¬
nannten Art sind auch von diese » Betrieben zu
melden.

Allgemein ausgenommen von der Meldepflicht
sind ferner eingebaute Gegenstände für in Be¬
trieb befindliche Aufzüge (Fahrstühle ) .

8 0.
Meldkvflichtige Personen.

! Zur Meldung verpflichtet sind:
1. Alle Personen , welche Gegenstände der im 8 4 !.

vezeichnete» Art sin Gewahrsam haben oder,
aus Anlaß ihres Handelsbetriebes oder sonfH
des Erwerbes wegen kaufen oder verkaufen , (

2. gewerbliche Unternehmer , in deren Betriebe»
! solche Gegenstände erzeugt oder verarbeitet wer¬

den,
I 3 . Kommunen , öffentlich - rechtliche Körperschaften

und Verbände.
8 7.

Stichtag . Meldefrist.
Maßgebend für die Meldepflicht ist der am

. 15. Juni 1917 (Stichtag ) tatsächlich vorhandene
Bestand . Die Meldungen haben ans den amt¬
liche» Meldekarte » (8 8 ) an das Waffen - nnd
Munitious - Beschafsungs - Amt , Abt . R . III . 1.,
Berlin W . 15 , Kurfürstchidamm 193/194 , zu er*

I folgen , und zwar bis zum 30 . Juni 1917 (Melde-
termin ).

Innerhalb einer Woche sind ferner zu melden
« melöepflichtige Gegenstände . hie erst nach dem 15.
i Juni 1917 in Besitz , Gewahrsam oder Zollans-

sich! einer nach 8 6 meldepslichtigen Person ge-
j langen , oder durch Aushören einer auf 8 5 be¬

ruhenden Ausnahme oder durch Fertigstellung
nieloepslichtig werden.

Jede Veränderung des Gewahrsams oder dey
i Eigentumsverhältnissevon meloepflichligen Gegen»

stände » «Zulässigkeit siehe 8 3 ) ist von demjenigen,
der bisher für de». Gegenstand meldcpflichtig war,
auf besonderem Pordruck (Bestandsveränoerungs --
noch weis ) dem Waffen - und MunjtionS - Beichaß-
fungs -Amt zu melden . Die hierzu erforderlichen
Vordrucke sind in gleicher Weise wie die Melde¬
karten anzusordevn (8 8 ).



§ 3.
Art der Meldung

Dir Meldung hat für jeden Gegenstand aut
besonderer Meldekarte in zweifacher Ausfertigung
zu erfolge», «für die Meldung sind die anijlicöcii
Vordrucke M benutzen, die vom Watten- und
Munitions-Beschasfnngs-Amt solvie von den zud
ständigen Maschinenausgleichstellen auf Anforde¬
rung übersandl werden.

Es sind 6 Arten von Meldekarte» vorbanden
mit den Kennbuchstaben

A für Gleichstrominaschinen(Motoren und
Generatoren),

B. f'jik Wechsel- (Drehstrom-) Motoren,
0 . für Wechsel- »Drehstrom-- Generatoren.
0 . jür Motorgeneratoren nno Umformer,
E.  für Transformatoren,
F . für Apparate.

Beim Anfordern der Meldekarten ist die ge¬
wünschte E-attung nach Kennbuchstabe» und die
ersorderliche Anzahl zu bezeichnen.

Die Meldekarten dürfen zu anderen Mitteilun¬
gen rricht benutzt werden. Bon der erstattetest
Meldung iH eine dritte Ausfertigung (Abschrift,
Durchschrift, Kopie) von dem Meldenden bei seinen
Geschäftspapieren zurückzubehaltenund aufzube-
wahren.

8 st.
Enteignung.

Es' muß damij gerechnet werde», daß die von
der Betainiiniachung betroffene,, Gegenstände
(8 l ) im Bedarfsfälle enteignet werde», falls
ein vom Waffen- und Munitions'-Beschafsungsi
Amt zuvor anempsohtener sreiwilligcr Verkauf pder
eine derartige Vermietung nicht tnnerhalb 8 Tagen
zuslandekommt.

Konünt im Falle der Enteignung eine Einigung
bezüglich Des Uebernahmeprcises nicht zustande,
so entscheidet das Reichsschiedsgencht>ür ikriegs-
wirtschast, Berlin W. 10, Viktoriastraße 34.

8 io.
tzagerliuch und Auslnuftserleckung.

Jcoer Meldepflichtige hat ein Lagerbuchz» füh¬
re», ans dem jede Aenderiing in den Borrats-
mengen und ihre Verwendung sowie die Her¬
kunft und der Nachweis' der .etwaigen Versügungs-
berechtigvng— Darum nno Geschäftsnummer des
Schreibens oer zuständigen Behörde ist dnznf'lh-en
— ersichtlich sein muß. Soweit der Meldepflichtige
ein derartiges Lagerbuch bereits führt, braucht
ein besonderrs Lagerbuch nicht eingerichtet zu
werden

Beauftragten Beamten der Militär - und .Voli-
zeibehörd»: ist jederzeit die Prüfung des' Lager¬
buches sowie die Besichtignngder Räume zu ge¬
statten, in denen meldepflichtige Gegenstände sich
befinden oder zu vermuten sind.

8 11.
Anklage» und Anträge.

Anfrage» and Anträge, welche diese Bekannt-
m.chung betreffe«, sind au das' Baffe »- und Mu-
nitions-Veschafsuirgs-Amt, Abt. R Hl. 1, Per
lin W 15, Kurfürstenüanun 103/194 — nicht
an die zuständige Mafchinenaug'eichstell —» - »
richten Der Kopf der Zuschrift ist mit deck Wor¬
ten „ Betrifft elektrische Maschinen" zu versehen.
Oesfentliche Elektrizitätswerke haben Anfragen und
Anträge dieser An an das' Kriegsministerium,
Kriegsamt, Kriegs-Rohsiosf-Abteilung. Sektion El,
Berlin SW . 11, Königgrätzer Str . 28, z» r 'chten.

8 12.
Jnkrasttrete«.

Die Bekanntmachung tritt mit Beginn des' 15.
Juni 1917 in Kraft Gleichzeitig wird die Be¬
kanntmachung vom 15. Oktober 1915, Nr . 2519/8
15. B. 5, bstressend Bestandserhebung für elek¬
trische Maschine«, Transfo»inatoren und Appawte,
aufgehoben. . „. I

Frankfurt a . M., den 16. Zun, 1917.
Stellv Generalkommando des 18. Armeekorps

Mainz, den 15. Juni 1917.
Das Gm,vernement Per Leitung Rai»z

lustträger ans die Bekanntmachung der abhanden
gekommenen Wertpapiere im Deutschen Reichsan-
zeiger hinzuweifen. Die Veröisentlichnng im
Reichs«,izeiger ist indes von großer .Wichtigkeit,
weil durch die Gefahr, bei dem Versuche des'
Verkaufs' derart bekanntgegebener gestohemr Wert--
vapiere angehalten ospr verh -fte zu werden, die
Veräußerung durch den Dieb außerordentlich er¬
schwert wird und se ner die beteilig en Kreise des'
Handels durch die Veröffentlichung vor dem Er¬
werb solcher Papiere und deren späteren Heraus¬
gabe an den rechtmäßigen Eigentümer gewarnt
werden. Es werden daher die Polizeibehörden

; auf die genaue Eeachtung der Nunderlasse vom
! 29. Dezember 1899 — M I . U. 15 895,:
i F. M. I. 16 802 : M>. f. H. C. 8608 — und
( vom 15. Juni 1900 - M . o. I . ll . g. 4635:
I F . M. I. 7622: M. f. H. C. 4237 - , die i»
>Abschrift hierunter folgen, erneut hinzu,veisen sein.

De, Minister für Handel und G,werbe
Im Aufträge

L u se n s' kh.
Der Finanzininister. Der Minister des Innern.

Im Aufträge Im Aufträge
Dulheur . Freund.

Berlin, den 29. Dezcinber !899.
! Der Minister des Innern.
! M. b. I . II. 15 895.
I 7y. 9K. I. 16 802.
; M. (. H. u. G C. 8605.

Wir ersuchen die Polizeibehörden des dortigeil
Bezirks unter Bezugnahme aus die BestimmiGigen
im 8 367 des Handelsgesetzbuches vom 10. Mai
1897 INeichs-Gesetzbl. S . 219) anz,«weisen, vom
1. Januar k. Js . ab alle ihre Bekanntmachungen
über die den Eigenlümeni innerhalb ihres Amts¬
bezirks gestohlene», verlorene» oder sonst abhanden
gekommenen Jnhaberpaviere außer j» den sonst
dazu dienenden Blättern ihres Bezirks auch gleich
zeitig inr Deutschen Reichs«,,zeiget zu verö feift-
lichen.

Der Minister fltc Handel und Gewerke.
Im Aufträge

H o e t e r.
Der Finanzministrr. Der Minister des Innern.

In Vertretung Im Aufträge
Lehnert . v. Bischofss ' Hausen

Abschrift.  Berlin , de» 15. Juni 1900.
Der Minister des' Innern.
II 4635.
Fin . Wii«. 1. 7622.
M. tz. C. 4237.

Nach Artikel 6 des Ausführungsgefetzeszum
Handets'gesetzbuche vom 24. September v. Js . Ge-
setzsain'ml. S - 303) sind die Polizeibehörden ver¬
pflichtet, oeu Verlust eines' Jnhaberpapiers auf
Antrag des Eigentümers und ans dessen Kosten
nach ß 367 des .Handelsgesetzbuches0. h. durch
eine Veröffentlichung im Deutsche» stieichsanzeiger,
bekannt zu machen, wenn glaubhaft gemacht wird,
das, das Papier dem Eigentümer gestohlen worben,
verloren gegangen oder sonst abhanden gekommen
ist.

Wenn über diese gesetzliche Vorschrift hinaus
in dem Runderlasse vom 29. Dezember v. Js.

Fin .-Min. I. 16 802-.: Wt. s £>. u . G. C.
860#; M. ds. I «. II. 15 805 — bcftimmt wird,
daß die Polizeibehörden alle ihre Bekanntmachun¬
gen 'über .die den ckxigentümern innerhalb ihres
Amtsbezirks gestolsteffgr», verlorenen oder sonst
abhanden gekommenen JnhaberpaPiere außer in
den sonst dazu dienenden Blätter » ihres' .BezirS
auch gleichzeitig im Deut,chm Reichsanzeiger zu
veröffentliche» liaben, so hat damit, wie wir zur
Beseitigung entslandeuer Zweifel bemerken, den
Polizeibehörden sie Verrftichlung anferlegt werden
sollen, auch ohne Antrag der Eigentümer, also
von Amtswegen, den Verlust gestohlener pp. Wer,-'
papiere im Reichsanzeiger bekannt zu machen,
wenn dies im öffentlichen Interesse insbesondere
z. B. zur Verfolgung eines' im Jnlande verübte»
Diebstahls pp. oder infolge des Ersuchens einer
ausländischen Regierung, erforderlich oder wün¬
schenswert erscheint.

Euer Hochwohlgebore» ersuchen mir ergebenst,
die Polizeibehörden des dortige» Bezirks gefl. ent¬
sprechend zu verständigen.

Der Minister für Handel»uv Gewerbe
Im Austrage

H oe t er.
Der Finauzminister. Der Ministe, des Innern.

In Vertretung In Vertretung
Leb, , er t. Braunbehrens '. '

An die Herren Bürgermeister des Kreises!
Abschrift zur gefl. Beachtung.
Rüdesheim, den 8. Juni 1917.

Der Königliche Laus ml
Wagner

vermischte Nachrichten.
Abschrift.  Berlin , den 15. Juni 1.900.

Der Minister des' Innern
II » 564 11.
S>r. t. H. II d 3915.
II b 3915.
Fin.-Min. I. 4493.

Es ist die Wahrnehmung gemacht worden, daß
bei dem Verlust von Juhabe .papieren, sei es, daß
sie gestohlen, verloren gegangen, oder sonst ab¬
handen gekommen sinh, von den Polizeibehörden
jn vielen Fällen verabsäumt worden ist, den Ver-

ORÜVesheim. 18. Juni . Der Magistrat gibt
folgendes' bekanntst In der Zeit vom 15. bis
25- Juni ds. Js . iindei die Erhebung der
E r n t ef l ä chen für das' lauslmde Wirtschafts¬
jahr statt- Der seid mäßige Anban  von
Getreide, Hülfenfrüchten, Oelfrüchten, Gespinst¬
pflanze,,, Karlofkeln, Rüben, Gemüsen und Futter¬
pflanze,,, sowie die Flächen der Wiesen und Wei

1 ven ist genau nach Morgenzahl jn zweifacher Aus¬

A. m

fertigt,ng von den BetriebÄnhabem i» die vorg
legten Listen einzutragen und durch Unterschrift
anzuerkennen. Die Betts ebsiuhaber oder deren
Stellvertreter werden aufgefo,bert, schon jetzt sich
über die bestellten Flächengrößen zu oe,gewisser»,
um den mit der Erhebung betrau,en Beamten i
möglichst schnell die erforderlichen Angaben Machen
zu können. BetriebÄnhabe, oder dere» 'Atellver-
treter, welche die Angaben nicht, unrichtig oder
unvollständig machen, können mit Gefängnis' bis '
zu 6 Monaten oder niit .Geldstrafe bis zu 10000
Mark bestraft werden.

Die festgesetzte Gewerbesteuerrolle für das
Steuerjahr 1917 liegt vom 24. Juni bis ein¬
schließlichI . Juli ds- Js . auf der Bürgermeisterei
während der Dienststunde» offen. Die .Einsicht in
die Rolle ist nur den Steuerpflichtigendes Ber-
anlagungsbezirkesgestattet.

Die Besitzer von Gegenständen aus' Alnmi-
» i u nt , welche dieselben nicht gemeldet, oder ge¬
meldet. aber nicht zur Ablieferung gebracht habe»,
werden ausgefordert, die Gegenstände am Diens¬
tag, 19. Juni er.) in per Zeit von 9—12 Uhr
morgens im BrömserhanseHierselbst zur Ablicse-
r»»g zu bringe». Nach diesem Dermin? muß die
zwangsweise Einziehung ans Koste» der Besitzer
stattsinden

8 Aus dem unterm RheinMU, 15. Juni . Ziur
Frage der Höchstpreise  für Wein wird unsans
Winzerkreise,r,geschrieben«: Die Lösung dieser Frag«
ist schwierig und manche Vorschläge, welche hierzu
gemacht werde», sind zwar gut gemein,, können

.aber, pe,wi,klichi, bei näherer Prüfung, nachteilige
Folge» für das Weinfach haben. Wir wollen nur
einen Punkt heransgreisen? Die Einschränkung per
Weinversteigerungen ans das Ausgebot selbstge^
bauter Weine. Es ist Tatsache, daß bei den Wei,
oersteigeruiige» durchweg hohe Preise erzielt wur¬
de». Dasselbe gilt aber auch bei Verkäufen „aus
der Hand" : allein die Nachrichten hierüber ge¬
langen nicht so sehr in die Oeffentlichkeft. Wenn
nur das eigene Gewächs versteigert loerden darf,
so werden die Preise hierfür wegen verminder¬
ten Angebots zweifellos noch Wester steigen. Fer¬
nes; Die Weinversteigerungen bieten dem (G e-
s a n, i weinhandel günstige Gelegenheit zur Deckung
des Bedarfes. Jn diesem Sinne wirken sic ver¬
teilend und ansgleichend. Bei Einschränkung der
Auktionen werden nur einzelne, die gerakw bei der
Hand sind, dje Bestände privatim aufkaufen. Auf
dieses weitere Glied m Der Kette ist dann die, Ge¬
samtheit, die im übrigen das Zusehen ha,, ange¬
wiesen. Zur Verbilligung würde dies jedenfalls
nicht(beitragen. Mit dem Wein ist es so eine eigene
Sache. Die Verarbeitung der Trauben muß, im
Gegensatz zu anderen landwirtschaftlichen Erzeug¬
nissen. im Herbste gleich nach der Lese und in
kurzer Frist erfolgen, andernfalls geht hie Trau-
benmaische in Gärung über nno verdirb,. Manche,
besonders kleinere Winzer, sind zum 'Keltern und
Einlagern nicht eingerich et. Viele Weinhandlungeu
rerwerlen nur fertige Weine, lind ftlbst beim
Vorhandensein von Keltereianlagenkann nur eine
beschränkte Menge Trauben bewältigt werden, ha
die Arbeit sich nicht auf längere Zeit verteilen
läßt . Es ist daher geradezu notwendig, daß bei
deni Erwerb und der Verarbeitung dê Trauben
von anderer Seite ergänzend und helfend eiuge-
grifscn wird, denn nur rasche Kelterung und sach-

i gemäße rveitere Behandlung lassen eine,, brauch¬
bare» Wei» erhoffe». Im weiteren Verlause soll
dann dem G es a in tweinhanvel nicht einzelnen
Firmen ober Spekulanten die Möglichkeit des
Erwerbs solcher Ware gegeben sei», was am besten
durch die Versteigerungen erreicht wird Diese
vollziehe» sich össentlich. Sie haben das Licht des
Tages nicht zu scheue». Wie alle Einrichtungen,
so haben freilich auch die Weinverstcigernngen ihre
Mängel. Solche trete» aber svgleich in die Er¬
scheinung und sind sofort einer allgemeinen Kritik
ausgesetzl, d« die ganze Handlung pssenftich vor
sich geht Dadurch läßt sich leicht auf eine Be¬
seitigung etwaiger Mißstände hinwirken. Im all-
genicine» hat sich jedoch diese Art des Wein-
oerkauss durchaus bewährt.

Perli «, 15. Junj . Jn englische» ,Reeder-
^ kreisen  witd zugegeben, daß im Mai 1917

über zwei Drittel Schisse mit Lebensmitteln>oe-
niger eingelaufen sind, als im gleichen Monat
Des Vorjahres.

Verantw. Schriftlejtung: I . L Bl e tz, Rüdesheim.
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